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DE 2   DE 

ANHÄNGE 

ANHANG I 

Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur hat der Wortlaut der 
Warenbezeichnungen lediglich Hinweischarakter; maßgebend für den Anwendungsbereich der 
Präferenzregelung nach diesem Anhang sind die zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung 
geltenden KN-Codes. 

Lfd. Nr. KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 

Ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung für eine 

Dauer von 36 Monaten 

 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in 
Tonnen, sofern 

nicht anders 
angegeben) 

09.6750 0409 
 
 
 
 

Natürlicher Honig 
 
 
 

 3 000 

09.6751 ex 1103 19 20 
 
 
1103 19 90 
 
 
 
 
 
1103 20 90 
 
 
 
 
1104 19 10 
 
1104 19 50 
 
1104 19 61 
 
1104 19 69 
 
ex 1104 29 
 
 
 
1104 30 
 
 

Grobgrieß von Gerste 
 
 
Grobgrieß und Feingrieß von 
Getreide (ausgenommen Weizen, 
Roggen, Hafer, Mais, Reis und 
Gerste) 
 
 
Pellets von Getreide 
(ausgenommen Weizen, Roggen, 
Hafer, Mais, Reis und Gerste) 
 
 
Getreidekörner von Weizen, 
gequetscht oder als Flocken 
Getreidekörner von Mais, 
gequetscht oder als Flocken 
Getreidekörner von Gerste, 
gequetscht 
Getreidekörner von Gerste, als 
Flocken 
 
 
Getreidekörner, bearbeitet (z. B. 
geschält, perlförmig geschliffen, 
geschnitten oder geschrotet), 
ausgenommen Hafer, Roggen und 
Mais 
 
Getreidekeime, ganz, gequetscht, 
als Flocken oder gemahlen 

 7 800 



 

DE 3   DE 

Lfd. Nr. KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 

Ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung für eine 

Dauer von 36 Monaten 

 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in 
Tonnen, sofern 

nicht anders 
angegeben) 

09.6752 2002 Tomaten, anders als mit Essig oder 
Essigsäure zubereitet oder haltbar 
gemacht 

 5 000 

09.6753 2009 61 90 
 

 

 

2009 69 11 

 

 

 
 
2009 69 71 
2009 69 79 
2009 69 90 

 

Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost) mit einem Brixwert 
von 30 oder weniger und mit 
einem Wert von 18 EUR oder 
weniger für 100 kg Eigengewicht 

Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost) mit einem Brixwert 
von mehr als 67 und mit einem 
Wert von 22 EUR oder weniger 
für 100 kg Eigengewicht 
 

Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost) mit einem Brixwert 
von mehr als 30, jedoch nicht 
mehr als 67, und mit einem Wert 
von 18 EUR oder weniger für 
100 kg Eigengewicht 

 500 

09.6754 1004 Hafer  4 000 



 

DE 4   DE 

ANHANG II 

Zollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Artikel 1 Absatz 3 

Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur hat der Wortlaut der 
Warenbezeichnungen lediglich Hinweischarakter; maßgebend für den Anwendungsbereich der 
Präferenzregelung nach diesem Anhang sind die zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung 
geltenden KN-Codes. 

Ware Zolltarifliche Einreihung Menge  

Weichweizen, Spelz 
und Mengkorn, 
Mehl, Grobgrieß, 
Feingrieß und 
Pellets 

1001 99 00  

1101 00 15, 1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90, 1103 20 60 

100 000 Tonnen/Jahr 

 

Mais (anderer als 
zur Aussaat), Mehl, 
Grobgrieß, 
Feingrieß, Pellets 
und Körner 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 Tonnen/Jahr 

 

Gerste (andere als 
zur Aussaat), Mehl 
und Pellets 

1003 90 00 

1102 90 10 

ex 1103 20 25 

350 000 Tonnen/Jahr 
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